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Ihr IFG-Antrag beider Beauftragtender Bundesregierung für Kultur und Medien vom

7;August 2020

Bescheid 

Sehr geehrter Herr Semsrott, 

auf Ihren Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetzdes Bundes beider Beauftragtender

Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) vom 7.August 2020 ergeht folgender 

Bescheid:

1. Ihr Antrag auf Informationszugang durch Übersendung von Dokumenten mit Bezug zu

den Verhandlungen der BundesrepublikDeutschlandmitder FamilieHohenzollern

wird abgelehnt.

2. DieEntscheidung ergeht gebührenfrei. 

Gründe: 

Mit E-Mail vom 7.August 2020,beider BKM eingegangenam 10.August 2020,beantragen 

SiedieÜbersendung von Dokumenten der FamilieHohenzollern, indenen diese im Zuge der

Verhandlungen mit der BundesrepublikDeutschlandsowie den Ländern Berlinund Bran-

denburg,dieForderung erhebt „im Rahmen einer Gesamtlösung, institutionell verankerte 

Mitspracherechte überdieDarstellungder Geschichtedes Hauses Hohenzollern in den an 

den Vergleichsgesprächen beteiligten Einrichtungen" zu erhalten. Hinsichtlichdes Inhalts 

Ihrer Anfrage verweisen Sie aufdieAntwort der BerlinerSenatsverwaltung für Kultur und 

Europa aufdieSchriftliche Anfrage Nr.18 / 24195 vom 17.Juli2020 (Abgeordnetenhaus

Berlin,Drucksache 18 / 24 195).
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Ein Anspruch auf Informationszugang besteht gemäß § 3 Nr.3 b)IFG nicht, wenn und so-

lange Beratungen von Behörden beeinträchtigt werden. Dieser Ausschlusstatbestand istin

Ihrem Fall erfüllt. 

Wie Ihnen bereits mit Bescheidder BKM vom 14.August 2019 mitgeteilt wurde, befindet 

sichder Bund, vertreten durch dieBKM, gemeinsam mit den Ländern Berlinund Branden-

burg und unter Beteiligungder betroffenen Kultureinrichtungen, seit geraumer ZeitinVer-

handlungen mit Vertreterndes Hauses Hohenzollern.Im Zusammenhang mit diesen Ver-

handlungen stehtdieBKM inlaufender Beratung mitden Ländern Berlinund Brandenburg. 

Wie Ihnen mit demselben Bescheid mitgeteilt wurde, ist das Vertrauensverhältnis zwischen

den Parteien eine existenzielle Voraussetzung, um dielangwierigen Verhandlungen unter

den Beteiligten fortsetzen und zu einem positiven Abschluss bringen zu können. Die Heraus-

gabe von Informationen,diedem Gegenstand der Verhandlungen im engeren Sinne zuzu-

ordnen sind, ist geeignet,den FortgangderVerhandlungen ernsthaft zu bedrohen und de-

ren Abbruch zu bewirken.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 10 Abs.1 S. 2 IFG. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe d.es Bescheides Wi-

derspruch erhoben werden (§9 Abs.4 IFG, § 68 VwG0).

Der Widerspruch ist beider

Beauftragtender Bundesregierung für Kultur und Medien, 

Postanschrift: Postfach17 02 90, 53108 Bonn,

Hausanschrift: Graurheindorfer Straße198, 53117 Bonn

einzulegen. 

Im Auftrag

█████████


